
Wieviel Barmherzigkeit erträgt das Kirchenrecht?

Recht und Billigkeit

Barmherzigkeit als Prinzip der Anwen­
dung1 von Normen finden wir sowohl 
im kirchliehen Recht der Ostkirche (dort 

spricht man von Oikonomia), als auch im 
Kirchenrecht der lateinischen Westkirche. 
Hier wird sie auch Aequitas canonica oder 
kanonische Billigkeit genannt.
Der Begriff «Billigkeit» ist uns nicht mehr 
geläufig, höchstens noch in Redewendun­
gen wie «recht und billig». «Recht» meint, 
was durch Gesetz begründet ist; «billig», 
was rechtlich als angemessen erachtet wird, 
ohne dass es durch ein Gesetz gedeckt ist. 
Die kanonische Billigkeit (aequitas canoni­
ca) ist aus verschiedenen geistesgeschichtli­
chen Wurzeln entwickelt worden:
1) Die aequitas (ursprünglich Rechtsgleich­

heit) bezeichnet im römischen Recht 
nach einer Phase der Rezeption der grie­
chischen Philosophie (Epikie) den Ge­
gensatz zum ius strictum. Die aequitas 
versucht auf dem Wege der Billigkeit 
zwischen abstrakter allgemeinen Norm 
und dem konkreten Einzelfall zu vermit­
teln.2

2) Mit der aequitas romana verbindet sich 
die misericordia der biblisch-patristi- 
schen Tradition. Die Barmherzigkeit3 er­
scheint der Kirche und ihrem Recht als 
Mittel, die Härte des kirchlichen Geset­
zes dort zu mildern, wo dessen strenge 
Durchführung eine Gefährdung des See­
lenheils bedeuten würde. 

dann nicht die 99 auf den Bergen zurück 
und sucht das verirrte? Und wenn er es fin­
det, ... er freut sich über dieses eine mehr 
als über die 99, die sich nicht verirrt haben. 
So will es auch euer himmlischer Vater 
nicht, dass einer von diesen ... verloren­
geht.» (so bei Mt nachzulesen, Mt 18,12) 
Der Seelsorger, die Seelsorgerin wird zu 
Recht in kirchlichen Dokumenten mit dem 
Hirten verglichen, der dem Verlorenen 
nachgeht. Diese Haltung gibt gemäss dem 
Evangelium Zeugnis von der Barmherzig­
keit Gottes, auf die wir ja alle in reichem 
Masse angewiesen sind.
In der Enzyklika «Dives in misericordia» 
(d.h. reich an Barmherzigkeit) von Papst 
Johannes Paul II. findet diese Haltung 1980 
ihren lehramtlichen Niederschlag. Aber 
auch das neue Gesetzbuch enthält diesen 
pastoralen Charakter.

«Gerechtigkeit ohne 
Barmherzigkeit wäre grausam»

Er wird als Prinzip der Gesetzesanwendung 
aufgenommen. Für die Anwendung kir­
chenrechtlicher Vorschriften verlangt der 
letzte Kanon (c. 1752) die «Wahrung der ka­
nonischen Billigkeit und das Heil der See­
len vor Augen (zu haben), das in der Kirche 

immer das oberste Gesetz sein muss. «So er­
innert das heutige Recht z.B. den Beichtva­
ter daran, dass er neben der Gerechtigkeit 
auch Barmherzigkeit zum Heil der Men­
schen anwenden solle (c. 978 §1).
Dieser Gedanke ist in der kath. theologi­
schen und kirchenrechtlichen Tradition zu­
tiefst verwurzelt (z.B. bei Augustinus, bei 
Gratian, bei Thomas von Aquin und bei 
Katharina von Siena). Thomas von Aquin 
schreibt: «iustitia sine misericordia crudeli- 
tas est; misericordia sine iustitia dissolu- 
tio».4 Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit 
wäre Grausamkeit - auch und gerade in der 
Kirche. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit 
wäre die Aufhebung, die Auflösung (jegli­
cher Ordnung).
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